
 

NAMENSFÜHRUNG IN DER EHE 
- NEUES NAMENSRECHT AB 01.05.2025 - 

oder 

& 

gemeinsamer Familienname 

(Ehename) 

EHESCHLIEßENDER 2 
 

Schmitt, geb. Müller 

EHESCHLIEßENDER 1 

Schmitt & 

keinen gemeinsamen 

Familiennamen (Ehename) 
& 

EHESCHLIEßENDER 1 

Schmitt 

EHESCHLIEßENDER 2 

Müller 

EHESCHLIEßENDER 1 

Schmitt 

EHESCHLIEßENDER 2 

Müller 

Doppelname (Begleitname) 

für einen Eheschließenden 

EHESCHLIEßENDER 2 

Müller-Schmitt (mit Bindestrich) 

Müller Schmitt (ohne Bindestrich) 
 

oder 
 

Schmitt-Müller (mit Bindestrich) 

Schmitt Müller (ohne Bindestrich) 

& 

Doppelname für  

beide Eheschließenden 

EHESCHLIEßENDER 1 UND EHESCHLIEßENDER 2 

Müller-Schmitt (mit Bindestrich) 

Müller Schmitt (ohne Bindestrich) 

oder 

Schmitt-Müller (mit Bindestrich) 

Schmitt Müller (ohne Bindestrich) 

 

EHESCHLIEßENDER 2 

Müller 

EHESCHLIEßENDER 1 

Müller-Schmitt (mit Bindestrich) 

Müller Schmitt (ohne Bindestrich) 
 

oder 
 

Schmitt-Müller (mit Bindestrich) 

Schmitt Müller (ohne Bindestrich) 

EHESCHLIEßENDER 1 
 

Schmitt 

EHESCHLIEßENDER 1 
 

Müller, geb. Schmitt 

EHESCHLIEßENDER 2 
 

Müller & 

oder 


